
n-23!~ der Beilagen zu den' stenographh;me:t Protokollen des Nationalrates· 

XlII. Gesetzgebungsperiode 
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deI.' Ab:!,eol(lnetc=.:ll N3;ur·1Aln1 73 VI2G ER. 
unel Ge~osf:3ei1 ( 

an (3(;;1:1 Herx'n lit1ndeSDürlit\ter für Sozi,ale Verv;al tung 

betrli;;fi'encl .Auslcgung des Arbeitsmar'ktförderungsgesetzes 

hilfen :üiI' IJchrlin(se ~ die irgendGi.n nandi'j(-;rk erlernen v{ollen. 

IHese Beihilfen '.verderl. in der ]?::::,a:':is jedoch nur dann ge 1:1ährt, 

wenn SC~Oil vor Antritt der Lehre darum ahgesucht wurde. 

Viele,' die' es dl'ingend b:cat.'.C hE.:n w:L:dcn, sirrel darJJ:;er ni(:ht so 

gennu infor:miert und sind üann n8.. tU:i..~lich rnellr a13 eut tätlf:lcht, V,'S!lIl 

sie ab.go\vie::1en vl8~cden. Auf Grund. diese:c Tatsachen stellen die 

unterzeichneten Abgeordneten an elen Buno.es~inistE~r für Soziale 

VervH:iltung folgende 

Anfrage 

1) Entspricht diese· erv"ähnte Pr?xis durch clie Arbel tsämter dem 

Arbeitsmarktförderurigsgesetz? 

2) vTenn ja, glauben Sie nicht Herr Bundesminister, daß diese l)ri~i:is 

viellej.cht den Vlorten aber: nicht dem Sinne nach den Gedan.ken 

des Arbei tsr:1aJ:'lctförderungsgesetzes entspricht, das ja helfen und 

nicht verhindern will und wenn, daß dieses Gesetz dann geändert 

\tIerden L'1üßte? 

3) \'l(~nn schon eine generelle P.ndeI'ung ntcht möglich ist, dann 

wenigstens in der Richtung, daß jene Lehrlinge die Beihilfe allch 

nachträglich, also nach Antritt den Lehrplatzes zuerkannt erhalten, 

wenn es si!:h zsigt, daß sie den arbeitsmn.rktpolitisch richtigen 

und für sie geeigneten Beruf eri·;äh.l t haben? .rl. nA· 
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